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Richtlinie Information und Absatzförderung (RIA) 

Vorgaben zur Projektskizze


Informationen zur Erstellung einer Projektskizze (Formblatt 1) 

Richtlinie des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (BMELV) vom 05.02.2010 zur Förderung von Maßnahmen zur Information von Verbrau-cherinnen und Verbrauchern über ökologischen Landbau und dessen Erzeugnisse sowie zur Förderung damit verbundener Absatzförderungsmaßnahmen 

(Bundesanzeiger Nr. 165 vom 19. Februar 2010) 

- Kurztitel: Richtlinie Information und Absatzförderung (RIA) -

1. Kurztitel der Richtlinie

2. Titel des Projektes

3. Name und Anschrift der Institution und des Projektverantwortlichen

4. Name und Anschrift weiterer am Projektbeteiligter

5. Qualifikation aller Projektbeteiligter/ Kooperationspartner

6. Nachweis über bisherige Erfahrungen in vergleichbaren Projekten

7. Beschreibung des Projektes (Zielsetzung, Konzeption und Realisierungsansätze)

8. Laufzeit des Projektes 

9. Zeitliche Abstufung von Arbeitsschritten innerhalb des Projektes

10. Personelle und materielle Kapazität zur Durchführung des Projektes

11. Finanzierungsübersicht, siehe Anlage 1

12. Eigenerklärung (Insolvenz), siehe Anlage 2

13. Eigenerklärung “Einstufung Projekt“, siehe Anlage 3

Die Anlagen 1-3 sind als Vorlage zu verwenden.

Für den Umfang der Projektskizze gilt ein Richtwert von maximal sechs DIN A 4 - Seiten.

Bitte senden Sie die Projektskizze 

a) schriftlich und unterschrieben in zweifacher Ausfertigung sowie

b) per E-Mail an geschaeftsstelle-oekolandbau(at)ble.de sowie den zuständigen Bearbeiter (anke.brückmann(at)ble.de oder corinna.dahmen(at)ble.de burkhard.kape(at)ble.de)

Postadresse:

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung
Referat 512 

Geschäftsstelle Bundesprogramm Ökologischer Landbau

53168 Bonn

Weitere Informationen: http://www.bundesprogramm-oekolandbau.de/foerderrichtlinien/


